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Anmerkungen zur Entscheidung des OLG Celle vom 18.06.2003


MELCHIOR - ABSCHIEBUNGSHAFT - KOMMENTAR
Anmerkungen zur Entscheidung des Oberlandesgerichts Celle vom 18. Juni 2003 - 17 W 44/03 - (Anhang zum Kommentar):

Das Amtsgericht hatte am 12. April 2003 Sicherungshaft für (offenbar) drei Monate angeordnet. Die Beschwerde des Betroffenen  war mit Beschluss des Landgerichts vom 19. Mai 2003 zurückgewiesen worden. Auf die weitere Beschwerde des Betroffenen hat das OLG Celle mit Beschluss vom 18. Juni 2003 die Entscheidungen der Vorinstanzen abgeändert bzw. aufgehoben und die sofortige Haftentlassung angeordnet, und zwar wegen des Verletzung des Beschleunigungsgebots durch die Ausländerbehörde.

Das OLG hat im Rahmen des Rechtsmittelzuges geprüft, ob seit der Haftanordnung von der Ausländerbehörde die für die Abschiebung notwendigen Vorbereitungen so schnell wie möglich durchgeführt wurden, um so die Haft so kurz wie möglich zu halten. Das OLG hat diese Frage verneint mit der Folge, dass die Haft sofort zu beenden war. Diese Handhabung entspricht der herrschenden Auffassung in der Rechtsprechung, auch wenn sie selten mit dieser Konsequenz durchgesetzt wird. Es wird hierzu auf die Rechtsprechungsübersicht zur Haftdauer (Loseblatt = 1205 ff) verwiesen (Stichwort: Haftdauer und Beschleunigungsgebot). Konstellationen dieser Art ergeben sich immer dann, wenn in der Erstanordnung die Haft schematisch auf 3 Monate oder ähnlich angesetzt und nicht - wie geboten - von vornherein auf den Zeitraum begrenzt wird, der bei den konkreten Gegebenheiten bei größtmöglicher Beschleunigung unbedingt erfor-derlich ist, um die Abschiebung vorzubereiten und durchzuführen. 

Das OLG Celle hat auch zu Recht darauf hingewiesen, dass die bloße Stellung eines Asylfolgeantrages die Ausländerbehörde jedenfalls grundsätzlich nicht daran hindert, die Beschaffung der Passersatz-papiere zu betreiben. Das OLG Köln hat erst kürzlich in einer Ent-scheidung vom 14.05.2003 - 16 Wx 111/03 - (Anhang zum Kom-mentar) unter dem Gesichtspunkt der Mitwirkungspflichten des Be-troffenen ausführlich zu diesem Fragenkreis Stellung genommen. Es gibt natürlich auch Folgeanträge, die Zurückhaltung gebieten, soweit es um Kontakte mit den Heimatbehörden geht. Ausländerbehörden und Haftrichter sollten dies erkennen können oder notfalls Rücksprache mit dem Bundesamt nehmen.

Das OLG Celle hat dahin tenoriert, dass die Haftanordnung des Amts-gerichts aufgehoben und der Haftantrag der Ausländerbehörde zurück-gewiesen wird. Aus den Gründen des Beschlusses ergibt sich, dass der Haftantrag der Ausländerbehörde und die Entscheidung des Amts-gerichts wohl nicht zu beanstanden waren, das Landgericht jedoch die Haftanordnung des Amtsgerichts nicht hätte bestätigen dürfen, weil die Ausländerbehörde nach Erlass der Haftanordnung die Vorbereitungen zur Abschiebung nicht mit der gebotenen Beschleunigung betrieben hatte. Die Frage, ab wann genau die Haft unzulässig/rechtswidrig geworden war, bleibt also offen. Für die zu treffenden Folgeentschei-dungen (Belastung des Betroffenen mit Haftkosten, Entschädigungs-ansprüche usw.) besteht jedoch ein dringendes Bedürfnis auf Klarstellung, ab welchem Zeitpunkt die Haft rechtswidrig gewesen ist. Der Betroffene hat nach der neueren Rechtsprechung des Bundes-verfassungsgerichts auf eine solche Klarstellung auch einen Anspruch. Notfalls sollte der Beschwerdeantrag mit einem entsprechenden Feststellungsbegehren verbunden werden. 

Bemerkenswert ist die Auslagenentscheidung des OLG nach § 16 FEVG. Der Landkreis hat danach dem Betroffenen die Hälfte seiner außergerichtlichen Auslagen in allen Instanzen zu erstatten, obwohl der Haftantrag nicht von Anfang an unbegründet war und deshalb die vorliegende Fallgestaltung aus dem Regelungsbereich des § 16 Satz 1 FEVG herausfällt. Dem Umstand, dass die Ausländerbehörde trotz Fortfalls der (anfänglich gegebenen) Haftvoraussetzungen die Haft fortsetzt und nur deshalb die Beschwerde bzw. weitere Beschwerde des Betroffenen zum Erfolg führt, kann durch eine Einbeziehung des 

§ 13 a Abs. 1 Satz 1 FGG in die Auslagenentscheidung Rechnung getragen werden mit der Begründung, dass sich bei einem isolierten Aufhebungsverfahren nach § 10 Abs. 2 FEVG (welches  anstelle der Beschwerde hätte durchgeführt werden können) die Kostenentschei-dung auch nach § 13 a  Abs. 1 Satz 1 FGG richten würde.
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